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Einleitung 

Α. Das Problem 

Die Belebung der juristischen Diskussion über die Kunstfreiheits-
garantie, die nach langer Pause in den letzten Jahren zu verzeichnen 
ist, hat vor allem eine verstärkte Analyse der subjektiven Bedeutungs-
komponente des Art . 5 Abs. 3 GG, der individuellen Kunstfreiheit,  und 
der mi t ih r verbundenen Schrankenproblematik erbracht 1; primär die 
objektivrechtliche Seite des Ar t . 5 Abs. 3 GG, die Freiheit des Kunst-
lebens, als „Grundgesetz staatlicher Kunstpflege", steht dagegen im 
Mittelpunkt der Arbeit von Schäuble 2. Als Kristallisationspunkt der 
wesensmäßigen Antinomie des Staates als Organisiertem und der Kunst 
als nicht Organisierbarem, auf die jede Betrachtung dieses Problems 
stößt, schält sich dabei die Auswahl des mi t Geldern der Allgemeinheit 
zu Fördernden heraus. 

Ein Blick in die Praxis zeigt eine durch Experimentierfreude  etwas 
verdeckte Unsicherheit staatlicher Organe: Teils fällen Verwaltungs-
beamte Urteile über künstlerische Leistungen, teils werden Gremien 
von Laien, Korporationen von Künstlern, Kunstsachverständige oder 
nach Proporzgesichtspunkten zusammengesetzte Kommissionen damit 
betraut. Die Frage der gerichtlichen Nachprüfbarkeit  solcher Entschei-
dungen wurde denn auch zum Anknüpfungspunkt der Auseinander-
setzung der Rechtsprechung mit Problemen staatlicher Kunstförderung 
generell3. Der Streit um den Rechtscharakter solcher Entscheidungen, 
zumal wenn sie von Sachverständigengremien gefällt werden, wurde 
dabei mi t ihrer Einordnung in den Bereich des Ermessens, des höchst-

1 Hier seien zunächst nur die wichtigsten monographischen Abhandlungen 
der letzten Jahre genannt: Ridder:  Freiheit der Kunst nach dem Grundgesetz 
(1963); Ropertz:  Die Freiheit der Kunst nach dem Grundgesetz (1966); Erbel: 
Inhal t und Auswirkungen der verfassungsrechtlichen  Kunstfreiheitsgarantie 
(1966); Knies:  Schranken der Kunstfreiheit  als verfassungsrechtliches  Pro-
blem (1967). 

a Rechtsprobleme der staatlichen Kunstförderung  (1965), Z i ta t : S. 171. 
3 Ur te i l des OVG Münster vom 4.3.1963, DÖV 1963, 764 und des BVerwG 

vom 28.5.1965, BVerwGE 21, 184 (Armstrong-Fall); Ur te i l des Hess.VGH 
vom 20.2.1962, DVB1. 1962, 605 (Pamir I), des BVerwG vom 28.1.1966, 
BVerwGE 23, 194 (Pamir-Urtei l) und des Hess.VGH vom 13. 6.1967 i n FBW-
Inf. Nr. 4/1967 (Pamir I I ) ; Urtei le des Baden-Würt t .VGH vom 28.7.1964, 
ESVGH Bd. 17 S. 54, 56 und Beschlüsse des BVerwG vom 26. 9.1966 — V I I Β 
176.64 — und — V I I Β 147.64 —, auszugsweise abgedruckt i n ESVGH Bd. 17 
S. 56, 58 (Marionetten-Fall). 



12 Einlei tung 

persönlichen Fachurteils mi t Beurteilungsspielraum oder des unbe-
stimmten Rechtsbegriffs  ausschließlich auf dem Gebiet des Verwal-
tungsrechts ausgetragen. Die logisch vorrangige Frage, ob es Angele-
genheit des demokratischen Staates sein kann, Werturteile über Kunst 
zu fällen, ob die Entscheidungen solcher Sachverständigengremien ihm 
überhaupt zurechenbar sind, w i rd am Rande bejaht als Folge aus einer 
— ungeschriebenen — Kompetenz des Staates zur Kunstförderung,  die 
notwendig seine Befugnis, das, was er für wertvol l hält, auszuwählen 
und zu diesem Zweck künstlerische Werturteile zu fällen, enthalte. 
Stärker rückt sie dagegen in den Untersuchungen von Ridder 4, Ernst 
Rudolf  Huber 5 und Schäuble 6 sowie i n einer Rede von Arndt 7 i n den 
Vordergrund. Die irrationale, sich der Regelung und Organisation ent-
ziehende Eigengesetzlichkeit der Kunst, deren Anerkennung Kitzinger 8 

als den Kerngedanken der Kunstfreiheitsgarantie  der WRV bezeichnet, 
bildet für  Schäuble  den Grund, sie zu verneinen. Der Streit um den 
mehr oder minder diskursiven Charakter künstlerischer Werturteile 
gewinnt so grundsätzlichere Bedeutung und mündet in die Frage nach 
den Grenzen der Entscheidungsbefugnisse des Staates in künstlerischen 
Angelegenheiten. Damit ist das Grundproblem staatlicher Kunstförde-
rung als das eines Bereiches zwischen Staat und „Gesellschaft" be-
zeichnet. 

Hier erreicht die Diskussion über Fragen der Kunstförderung  einen 
Punkt, an dem eine Untersuchung mi t Hilfe von Kategorien der Staats-
lehre erforderlich  wird. Die kritische Frage, ob Grenzen des Staates 
aus dem „Wesen", der „Eigengesetzlichkeit" eines Lebensbereiches, zu 
dem er in Beziehung t r i t t , ableitbar sind, erfordert  ihre Einbeziehung 
ebenso wie die weitere Frage nach der dogmatischen Begründbarkeit 
von Legit imation und Grenzen staatlicher Aufgaben in einem Bereich, 
dessen Erwähnung in der Verfassung sich auf die Proklamation seiner 
Freiheit beschränkt. 

B. Gang der Untersuchung 

Aufgrund dieser Überlegungen ist die Frage nach der Zulässigkeit 
staatlicher Entscheidungen im Bereich der Kunst zunächst i n den wei-
teren Zusammenhang der Begrenzung der Aufgaben des Staates zu 
stellen (erster Teil). Solche Grenzen der Staatstätigkeit und damit der 
Zurechenbarkeit individueller Entscheidungen zum Staate aus der Na-

4 a.a.O. (Fn. 1) S. 23. 
β Kul turstaat S. 14 f. 
β a.a.O. (Fn. 2) S.59ff.,  201 ff.,  211 ff. 
7 Demokratie als Bauherr S. 230 ff. 
β S. 459. 
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tur bestimmter Lebensgebiete, also unter dem Blickwinkel der Staats-
theorie gewissermaßen ein für allemal zu bestimmen, hat eine frühere 
Lehre versucht, deren Untersuchung den Anfang bilden soll. Aus ihrer 
Unzulänglichkeit, die nicht nur in ihren tatsächlichen Voraussetzungen 
liegt, sondern auch methodisch begründbar ist, ergibt sich die Notwen-
digkeit eines neuen Ansatzpunktes: der Frage, i n welchem Umfang die 
Staatsauf gäbe der Kunstförderung  staatlich-allgemeinverbindliche Ent-
scheidungen erfordert.  Ihre Beantwortung hängt entscheidend ab von 
dem Ziel, dem die Förderung der Kunst durch den konkreten Staat des 
Grundgesetzes nach dem Wil len der Verfassung zu dienen hat. Einer 
kritischen Betrachtung der Auffassungen  in der bisherigen Literatur 
und Rechtsprechung über diese Zielvorstellung (dritter Teil) und ihrer 
eigenen Ermit t lung (vierter Teil) soll eine kurze Darstellung der sich 
wandelnden Zwecke, die der Staat i n früheren  historischen Ausprägun-
gen mi t der Kunstpflege verfolgt hat und die ihrerseits ein Korrelat zu 
der jeweiligen Staatsauffassung  bilden, vorangehen (zweiter Teil). Den 
fünften  Teil bildet eine gesonderte Untersuchung des Grenzbereiches 
zwischen staatlicher Kunstpflege und der Selbstdarstellung des Staates 
mi t Mi t te ln der Kunst. I m sechsten Teil schließlich soll versucht wer-
den, die gefundenen Ergebnisse auf drei aktuelle und besonders um-
strittene Bereiche staatlicher Kunstförderung  anzuwenden: die „Kunst 
am Bau", die Theaterförderung  unter Einschaltung von Theater-
besucher-Organisationen und die Filmförderung. 


